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Stadtbetriebe Hennef AöR
Fachbereich Liegenschaften/Stadtentwicklung

30.10.2013

Datum An/Verkauf Lage Größe in qm Betrag m²-Preis

03.01.2013 Verkauf "Im Siegbogen" 363 67.536,15 € 186,05
31.01.2013 Verkauf "Im Siegbogen" 311 57.861,55 € 186,05
31.01.2013 Verkauf "Im Siegbogen" 308 57.303,40 € 186,05
31.01.2013 Verkauf "Im Siegbogen" 192 35.721,60 € 186,05
05.02.2013 Verkauf "Im Siegbogen" 323 60.094,15 € 186,05
18.02.2013 Verkauf "Im Siegbogen" 259 48.186,95 € 186,05
21.02.2013 Verkauf "Im Siegbogen" 173 32.186,65 € 186,05
27.02.2013 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 830 158.571,50 € 191,05
14.03.2013 Verkauf "Im Siegbogen" 277 51.535,85 € 186,05
21.03.2013 Verkauf "Gewerbegebiet WEST" 3.139 221.864,52 € 70,68
25.03.2013 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 820 154.826,25 € 188,8125
25.03.2013 Verkauf "Erweiterung Hossenberg" 34.518 2.094.552,24 € 60,68
06.05.2013 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 663 126.666,15 € 191,05
13.06.2013 Verkauf "Im Siegbogen" 207 38.512,35 € 186,05
25.06.2013 Verkauf "Im Siegbogen" 214 39.814,70 € 186,05
05.07.2013 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 285 53.810,85 € 188,81
23.07.2013 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 842 151.264,10 € 179,65
01.08.2013 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 234 44.181,54 € 188,81
05.08.2013 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 389 74.318,45 € 191,05
05.08.2013 Verkauf "Im Siegbogen-Süd" 409 78.139,45 € 191,05
26.09.2013 Verkauf "Gewerbegebiet WEST" 3.139 44.950,48 € 14,32

Summe 47.895 3.691.898,88 €

08.05.2013 Ankauf "Erw.Hochwasserrückhaltebecken Sieferstalbach" 1.332 2.000,00 € 1,50 €
16.05.2013 Ankauf "Erw.Hochwasserrückhaltebecken Wahlbach" 693 1.050,00 € 1,52 €

Summe 2.025 3.050,00 €

Datum An-/Verkauf Lage Größe/m² Betrag m²-Preis

14.01.2013 Verkauf "Daubenschlade" 289 600,00 €             2,08
25.03.2013 Verkauf "Otterweg" 17 2.465,00 €          145,00
26.04.2013 Verkauf "Landwirtschaftsfläche Stadt Blankenberg" 22 100,00 €             4,55
02.05.2013 Verkauf "Basaltsteinbruch Happerschoss" 11.929 6.000,00 €          0,50
10.06.2013 Verkauf "Stichweg Stadt Blankenberg" 49 1.500,00 €          30,61

"Bushaltestelle Theodor-Heuss-Allee" 6
"Fritz-Jacobi-Straße" 25

Summe 12.337 10.665,00 €        

11.09.2013 Ankauf "Bodendenkmal Altstadtfläche Blankenberg" 383 2.500,00 €          6,53
19.09.2013 Ankauf "Bushaltestelle Theodor-Heuss-Allee" 10 1.500,00 €          150,00

Summe 393 4.000,00 €          

Tausch09.09.2013

Grundstücksgeschäfte III. Quartal 2013

Fachbereich Stadtentwicklung/Liegenschaften
Stadtbetriebe Hennef AöR

im Namen und Auftrag der Stadt Hennef

Fachbereich Stadtentwicklung/Liegenschaften
Stadtbetriebe Hennef AöR



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2013/3292 Anlage Nr.: ______

Datum: 29.10.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und
Energie

12.11.2013 öffentlich

Tagesordnung

1. Nachtragshaushalt des Rhein-Sieg-Kreises zum Doppelhaushalt 2013/2014
Benehmensherstellung gem. § 55 Kreisordnung NRW

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Verwaltung im Rahmen der
Benehmensherstellung gem. § 55 Abs. 2 S. 1 Kreisordnung NRW (KrO NRW) eine positive
Stellungnahme zur Senkung des Kreisumlagehebesatzes, die aus dem 1. Nachtragsentwurf
des Kreishaushaltes 2013/2014 resultiert, abgeben wird.

Die Informationen über den geplanten Anteilserwerb an der rhenag werden positiv zur Kenntnis
genommen.

Begründung

Der Rhein-Sieg-Kreis hat im Rahmen der Entwurfsaufstellung des 1. Nachtrages zum
Doppelkreishaushalt 2013/2014 um Stellungnahme der kreisangehörigen Gemeinden im
Rahmen der Benehmensherrstellung gem. § 55 KrO NRW gebeten.

Der Nachtrag zum Kreishaushalt ist erforderlich geworden, da der Kreis beabsichtigt, rhenag
Anteile zu erwerben und in der Folge damit den Kreisumlagesatz zu senken.



Die aktualisierte Auswirkung auf den Kreisumlagesatz stellt sich für den Haushalt 2014 und die
mittelfristige Finanzplanung wie folgt dar:

Aktualisierung der    2014  2015  2016  2017
Kreisumlagehebesätze

Hebesatz lt. Vorbericht
Doppelhaushalt 2013/2014  36,13% 36,59% 36,33% 35,40%

Verbesserung lt. Mitteilung zum
Aktienkauf rhenag (August 2013) - 0,65% - 0,63% - 0,61% - 0,60%

Verschlechterung gem. Mitteilung
Fr. Waibel zum Zinsanstieg
Aktienkauf (September 2013) + 0,06% + 0,06% + 0,06% + 0,06%

Aktueller Umlagesatz  35,54%  36,02%  35,78%  34,86%

Gegenstand der Benehmensherstellung ist ausschließlich die Bestimmung des
Kreisumlagesatzes, nicht dagegen die Haushaltsplanung des Kreises insgesamt oder in ihren
Details.
Zur Zuständigkeit im Benehmensverfahren bleibt abschließend zu sagen, dass es sich hierbei
um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, d.h. um einen verwaltungsinternen Vorgang,
handelt, der auch aus Praktikabilitätsgründen von der Verwaltung zu erledigen ist. (Anlage 2)

Da ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Erwerb von Anteilen an der rhenag und
der damit verbundenen Dividendenauszahlung und der Senkung der Kreisumlage besteht,
erhalten sie zu ihrer Informationen detailliertere Angaben zu dem geplanten Anteilserwerb.

In der Anlage 1 ist eine Mustervorlage des Kreises beigefügt.

Diese beinhaltet Unternehmensangaben über die diversen Geschäftszweige der rhenag im
Energiesektor als Lieferant u. Netzbetreiber, den Dienstleistungssektor für Kommunen in der
Energie- und Wasserversorgung (u. a. auch Betriebsführer der Stadtwerke Hennef) sowie
Aktivitäten im Bereich der regenerativen Energien.

Des weiteren erhalten sie ausführliche Informationen über die positive wirtschaftliche Stellung
der rhenag sowie vertragliche Regelungen des geplanten Anteilskaufes.

Diese Angaben wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  PKF Fasselt Schlage,
Duisburg, im Auftrag des Kreises geprüft und bewertet. Die abschließende Expertise ist
ebenfalls beigefügt.

In der Sitzung ist der Wirtschaftsprüfer sowie der Kreiskämmerer anwesend und werden den
seitens des Kreises vorgesehenen Anteilskauf ausführlich erläutern und stehen für ergänzende
Fragen zur Verfügung.

Zu beachten ist, dass die Beratung und Entscheidung über den geplanten Ankauf von Anteilen
der rhenag ausschließlich in die Zuständigkeit des Kreistages fällt.



Der Kauf von Anteilen an der rhenag ist jedoch Grundvoraussetzung für die Senkung der
Kreisumlage.

Dieser Anteilskauf ist jedoch wirtschaftlich sinnvoll und ermöglicht für die Kommunen
mittelfristig stärkeren Einfluss auf einen qualifizierten und finanzstarken regionalen
Energieversorger insb. auch zur Umsetzung der Ziele der Energiewende.

Begründung :

Der Rhein-Sieg-Kreis hat im Rahmen der Entwurfsaufstellung des 1. Nachtrages zum
Doppelkreishaushalt 2013/ 2014 um Stellungnahme der kreisangehörigen Gemeinden im
Rahmen der Benehmensherstellung gem. § 55 KrO NRW gebeten.

Der Nachtrag zum Kreishaushalt ist erforderlich geworden, da der Kreis beabsichtigt,…..

Hennef (Sieg), den 29.10.2013
In Vertretung





































   

   
 
                    
 
 

( "M u s t e r-" ) 
V o r l a g e 

 
 
 
Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 

rhenag Anteilserwerb; 
Nachtragshaushalt des Rhein-Sieg-Kreises für 2013/2014 
 

 
 
Vorbemerkungen: 
 
Mit Schreiben vom 10.05.2012 hatte RWE Deutschland AG dem Rhein-Sieg-Kreis angeboten, 
über den Erwerb einer Beteiligung von insgesamt 15,1 % sowie die Möglichkeit einer 
Aufstockung um bis zu weitere 10% an der rhenag zu verhandeln. 
Die Kreisverwaltung hat in der Folge durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF, Duisburg, 
eine Due Diligence durchführen lassen, deren Ergebnisse am 11.12.2012 dem 
Kreisfinanzausschuss vorgestellt wurden. 
Nach entsprechender Beratung wurden die Vertragsverhandlungen im Juli 2013 zum Abschluss 
gebracht. 
 
 
Erläuterungen: 
 
1. rhenag 
 
Die rhenag ist ein regionaler Energieversorger und Dienstleister mit Sitz in Köln. Sie liefert Gas, 
Strom, Wasser sowie moderne Energielösungen für über 100.000 Kunden und ist gleichzeitig 
Kooperations- und Dienstleistungspartner für andere Unternehmen der Energiebranche. 
Anteilseigner des Unternehmens sind zu 66,67% die RWED, Essen, und zu 33,33% die  
RheinEnergie AG, Köln. 
 
Nachfolgend sind die wesentlichen Kennzahlen der rhenag für das Geschäftsjahr 2012 
dargestellt; ergänzend wird auf den Geschäftsbericht der rhenag für das Jahr 2012 verwiesen, 
der im Internet unter www.rhenag.de/topmenue/unternehmen/publikationen.html abrufbar ist. 
  
Wesentliche Kennzahlen  
 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 51,9 Mio. € 
Jahresüberschuss 37,5 Mio. € 
Bilanzsumme 286,0 Mio. € 
Betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote           47,2 % 
Sachinvestitionen 6,7 Mio. € 
Mitarbeiter               362 
 
Die Gasversorgung ist im Bereich der Energieversorgung die dominierende Sparte. Hier werden 
jährlich über 80.000 Kunden mit rd. 3,0 Mrd. kWh versorgt, was zu einem Umsatz von 148,5 Mio. 
Euro führt.  
 
Die Stromversorgung erfolgt überwiegend in Siegburg, aber auch außerhalb des rhenag-
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Stromnetzgebietes mit einem Absatz von insgesamt 94 Mio. kWh und einem Umsatz von        
17,8 Mio. Euro bei rd. 25.000 Kunden.  
 
Im Wasserversorgungsgebiet erzielt  die rhenag  einen Umsatz von rd. 3,1 Mio. €  
 
Die rhenag hat ihre Strom- und Gasnetze bis auf das Gasnetz in Sankt Augustin an die Rhein-
Ruhr-Verteilnetz GmbH verpachtet. Der Netzservice wird im Wege der Betriebsführung von 
rhenag selbst durchgeführt. Die Umsatzerlöse aus dem Pachtvertrag mit der Rhein-Ruhr-
Verteilnetz GmbH belaufen sich auf 54,1 Mio. € 
 
Das zweite Standbein der Gesellschaft ist das Dienstleistungsgeschäft für Kommunen und 
Stadtwerke im Bereich der Energie- und Wasserversorgung. Dies ist ein eigenes Geschäftsfeld 
seit 2004/05. Der Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung in versorgungsspezifischen Fragen 
und IT-Lösungen. rhenag bietet Stadtwerken und regionalen Energieversorgungsunternehmen 
umfassende Unterstützung in allen betriebswirtschaftlichen und technischen Fragen eines 
Versorgungsunternehmens an. Basis dieser Beratungs- und Dienstleistungstätigkeit ist die 
operative Praxis im eigenen Energiegeschäft sowie die Erfahrung und der Branchenüberblick, 
über den rhenag als Holding von Minderheitsbeteiligungen verfügt. 
 
Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die rhenag Beteiligungserträge in Höhe  von insgesamt 8,6 Mio €. 
 
Die wesentlichen Beteiligungen der rhenag zum 1.1.2012 sind nachstehend aufgeführt: 
 
Regionalgas Euskirchen GmbH & Co.KG 42,96 % 
BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH 19,47 % 
Maingau Energie GmbH 26,12 % 
Propan Rheingas GmbH & Co.KG 21,09 % 
SVB Siegener Versorgungsbetriebe GmbH 24,92 % 
 
Der Aufbau  eigener regenerativer Erzeugungskapazitäten ist ein wichtiges Ziel der rhenag. Dies 
soll einerseits  auf überregionaler Ebene im Verbund mit dem Gemeinschaftsunternehmen 
GREEN-GECCO geschehen. In diesem Unternehmen haben sich RWE Innogy und mittlerweile 29 
regionale Energieversorger zusammengeschlossen, um gemeinsam Projekte auf Basis 
erneuerbarer Energien voranzutreiben.  
Andererseits sind die Kernaktivitäten für eine CO²-freie Energieerzeugung  jedoch auf das rhenag-
Stammgebiet gerichtet. Geplant ist, Regionalprojekte sowohl in Eigenregie zu realisieren, als auch 
in enger Kooperation mit den Kommunen. Die derzeit im Aufbau befindliche Erneuerbare Energie-
Gesellschaft soll als gemeinsame Gesellschaft von rhenag, Kreis und Kommunen hierzu den 
entscheidenden Beitrag leisten.  
 
Eine Übersicht über die Versorgung durch die rhenag bzw. ihre Tochtergesellschaft Regionalgas 
Euskirchen GmbH & Co. KG im Rhein-Sieg-Kreis ist als Anhang 1 beigefügt. 
 
 
2. Verhandlungsergebnis mit RWED 
 
Das Ergebnis der Vertragsverhandlungen mündet in einen Aktienkaufvertrag; die wesentlichen 
Vertragsinhalte werden nachstehend erläutert: 
 

• Anteile und Kaufpreis: Der Rhein-Sieg-Kreis erwirbt 15,1% der Anteile an der rhenag zu 
einem Kaufpreis von 74,9 Mio. € zum Stichtag 01.01.2013. Der Kaufpreis wird mit 4,7% 
ab dem 01.01.2013 verzinst. 

 
• Dividende 2013: Dem RSK steht die Dividende für 2013 zu. Soweit aufschiebende 

Bedingungen wie z.B. Freigabe durch Kartellamt/Kommunalaufsicht etc. nicht bis zum 
Tage vor der Hauptversammlung 2014 eingetreten sind, hat der RSK ein Rücktrittsrecht. 
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• Garantieerklärungen: RWE hat umfangreiche Garantieerklärungen abgegeben. 

 
• Andienungsverpflichtung des RSK im Falle der Veräußerung: Für den Fall, dass der 

Rhein-Sieg-Kreis seine Aktien an Dritte veräußern möchte, gilt folgendes: Zunächst muss 
der Rhein-Sieg-Kreis RWED um Zustimmung zur Veräußerung bitten; dies kann RWED 
ohne Angabe von Gründen ablehnen. Der Rhein-Sieg-Kreis kann sodann erneut die 
Zustimmung beantragen, wobei er dann RWED aber zunächst die Aktien anbieten muss. 
Hierbei wird der Kaufpreis von einem gemeinsam bestimmten Wirtschaftsprüfer 
festgelegt. Wenn der Rhein-Sieg-Kreis mit diesem Kaufpreis nicht einverstanden ist, kann 
er von seinem Veräußerungsangebot zurücktreten. Lehnt RWED den Kaufpreis ab, ist der 
Rhein-Sieg-Kreis frei, die Aktien - dann mindestens zu dem vom Wirtschaftsprüfer 
festgelegten Kaufpreis - zu veräußern. 

 
• Andienungsverpflichtung von RWED im Falle der Veräußerung, Möglichkeit zur 

Aufstockung der Anteile: Sofern RWED innerhalb von 10 Jahren weitere Aktien an 
Dritte veräußern möchte, ist sie verpflichtet, nach demselben Verfahren die Aktien dem 
RSK anzubieten. Hierbei gilt folgendes: 

 
� Handelt es sich um bis zu 10% der gesamten Aktien, kann RSK das jeweilige 

Kaufangebot nur in Gänze annehmen.  
� Handelt es sich um mehr als 10% der gesamten Aktien, hat der RSK die Wahl, ob er 

nur 10% der Aktien erwirbt oder aber das Gesamtpaket. 
� Wenn RWED seine Aktien insgesamt veräußern möchte, sind diese aufgrund einer 

entsprechenden zwischen RheinEnergie AG und RWED bestehenden Vereinbarung 
zunächst der RheinEnergie AG anzubieten. Nimmt diese das Angebot nicht an, sind 
die Aktien ebenfalls dem RSK anzubieten. Hier kann der Kaufpreis nur dann über 
einen Wirtschaftsprüfer festgelegt werden, wenn in dem Andienungsverfahren 
gegenüber der RheinEnergie AG nicht bereits eine solche Kaufpreisfestlegung erfolgt 
ist. 

 
• Mitveräußerungsrecht: Wenn RWED seine gesamten Aktien an einen Dritten veräußert 

und kein Erwerb durch die RheinEnergie AG erfolgt, kann der RSK, wenn der Dritte ein 
entsprechendes Angebot macht, seine Aktien mit veräußern, ohne dass vorher ein 
Andienungsverfahren oder die Einholung einer Zustimmung der RWED erforderlich ist. 

 
• Put Option: Für den Fall, dass RWED dem RSK weder binnen 5 noch binnen 10 Jahren 

weitere 10% anbietet, hat der RSK das Recht, die Aktien auf RWED zurück zu 
übertragen. 

 
• Aktionärsvereinbarungen: Im Aktienkaufvertrag sowie dem diesem beigefügten 

Memorandum of Understanding und im Strategiepapier sind umfangreiche 
Vereinbarungen zum gemeinsamen Verständnis über die zukünftige Ausrichtung der 
rhenag getroffen. Darüber hinaus findet sich dort eine Vollausschüttungsklausel sowie 
die Verpflichtung von RWED, Netze der rhenag zu angemessenen wirtschaftlichen 
Konditionen zum Kauf anzubieten, soweit eine Stadt oder  Gemeinde dies wünscht oder 
ihr Einverständnis erklärt, eine Konzession auf die rhenag zu übertragen (Netzklausel). 
Ebenfalls ist  eine Verpflichtung von RWED enthalten, eine Vertragsklausel in zukünftige 
Konzessionsverträge aufzunehmen, wonach eine Übertragung von Netz und Konzession 
auf die rhenag zulässig ist, soweit die jeweilige Stadt/Gemeinde hiermit bei Abschluss des 
Konzessionsvertrages bereits einverstanden ist. Des Weiteren verpflichtet sich RWED, 
die Gesellschaft insbesondere beim Erhalt und der Bewerbung um Konzessionen im 
Rhein-Sieg-Kreis sowie bei allen Aktivitäten zum Substanzerhalt der Gesellschaft zu 
unterstützen. RWED sieht die rhenag als regionalen Wegbereiter für die erfolgreiche 
Umsetzung der Energiewende im Rhein-Sieg-Kreis, die nur im Verbund mit den 
Kommunen in der Region erfolgreich sein kann. 
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• Aufsichtsratssitz:  RSK erhält 1 Aufsichtsratssitz, im Fall von 25,1% 2 Aufsichtsratssitze. 
Mit RWE besteht Einvernehmen, dass dem Rhein-Sieg-Kreis das Entsendungsrecht für 
einen Aufsichtsratssitz in der Regionalgas Euskirchen zustehen soll. Da es sich aber 
hierbei um ein eigenes Recht der rhenag handelt, wäre hierzu im Falle des Erwerbs eine 
Vereinbarung unmittelbar zwischen der rhenag und dem Rhein-Sieg-Kreis zu treffen. 

 
• Verlegung des Hauptsitzes in den Rhein-Sieg-Kreis.  

 
• Regionalgas Euskirchen: Für eine evtl. Veräußerung der Anteile an der Regionalgas 

Euskirchen ist bis zum 31.12.2022 zwingend die Zustimmung des RSK einzuholen. 
 
 
3. Wirtschaftliche Auswirkungen 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage hat die Prüfung und Bewertung der 
rhenag im Rahmen einer Due Diligence durchgeführt und hat aufgrund der aktualisierten 
Mittelfristplanung für 2013ff sowie des Ergebnisses der rhenag für 2012 den Unternehmenswert 
auf den 01.01.2013 fortgeschrieben und mit 79,4 Mio. € beziffert. 
 
Der Kaufpreis ist nunmehr mit 74,9 Mio. € nebst Zinsen in Höhe von 4,7 % ab dem 01.01.2013 
(gesamt 79,5 Mio. € einschließlich Nebenkosten) ausgehandelt. Der Erwerb wird kreditfinanziert. 
Die Finanzierungsberechnung basiert auf folgenden Eckwerten: 
 

• 39,75 Mio € über ein Darlehen der kfw-Bank mit 10-jähriger Zinsbindung und Laufzeit, 2 
tilgungsfreie Jahre zu Beginn der Laufzeit, Tilgung über 8 Jahre ratierlich, 

• 39,75 Mio € über ein Kreditmarktdarlehen beim zum Zeitpunkt der Aufnahme günstigsten 
Anbieter am Markt, 10-jährige Zinsbindung, Tilgung 30 Jahre ratierlich.  

 
Bezogen auf eine Kaufpreiszahlung spätestens bis zur Hauptversammlung im Februar 2014 und 
unter Berücksichtigung dessen, dass die rhenag-Beteiligung im Betrieb gewerblicher Art 
Versorgung und Verkehr gehalten wird, ergäben sich folgende wirtschaftlichen Auswirkungen: 
 

  Variante "35" Variante "25" Variante "20" 

Investition *) 79,5 Mio. € 79,5 Mio. € 79,5 Mio. € 

Dividendenprognose 35,0 Mio. € 25,0 Mio. € 20,0 Mio. € 

Dividendenanteil bei 15,1% + 5,3 Mio. € + 3,8 Mio. € + 3,0 Mio. € 

Steuerersparnis + 0,2 Mio. € + 0,2 Mio. € + 0,2 Mio. € 

Zinsaufwand  ./.1,3 Mio. € ./.1,3 Mio. € ./.1,3 Mio. € 

Überschuss Ergebnisplan + 4,2 Mio. € + 2,7 Mio. € + 1,9 Mio. € 

Ausgleich d. Senkung der Kreisumlage um 0,65 %-Pkt. 0,42 %-Pkt. 0,30 %-Pkt. 

Durchschnittliche jährliche Tilgung 
(Inanspruchnahme liquider Mittel) 

5,3 Mio. € 5,3 Mio. € 5,3 Mio. € 

 
*)  Kaufpreis einschließlich Verzinsung ab dem 1.1.2013 und längstens bis zur nächsten 

Hauptversammlung der rhenag im Februar 2014, sowie sonstige Nebenkosten (Notar, 
Gutachten etc.). Der Rhein-Sieg-Kreis erhält den anteiligen Dividendenertrag für 2013. 

 
Wegen der haushaltsmäßigen Auswirkungen im Einzelnen wird auf den 
Nachtragshaushaltsentwurf des Rhein-Sieg-Kreises für 2013/2014 ff. verwiesen. Dem 
ausgewiesenen Zinsaufwand liegen freibleibende Konditionen zum Zeitpunkt der Einleitung des 
Verfahrens zur Benehmensherstellung von Anfang August 2013 zugrunde. 
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Finanzierungsrisiken bestehen zum einen dann, wenn die Dividende hinter den jetzt 
prognostizierten Werten zurückbleiben sollte und nicht mehr den Finanzierungsaufwand für den 
Anteilserwerb deckt. 
Die Kreisverwaltung hält das Risiko für gering, da auch ein deutlich reduzierter Jahresüberschuss 
der rhenag die Finanzierung nicht gefährdet. Die rhenag hat im letzten Geschäftsjahr mit einem 
Überschuss von 37,5 Mio. € ihre Prognose von 24,9 Mio. € deutlich übertroffen. Als vorsichtiger 
Kaufmann prognostiziert die rhenag weiterhin Überschüsse von 25 Mio. €. Auch wenn sich die 
Prognose der rhenag bestätigen würde, läge die Dividende über dem Zinsaufwand des Kreises. 
Selbst bei einem Jahresüberschuss von nur noch 20 Mio. € wäre eine Senkung der Kreisumlage 
möglich.  
 
Ein Gewinneinbruch ist bei der rhenag nicht zu befürchten, weil die rhenag–Ergebnisse – anders 
als bei Stromkonzernen – nicht durch Abschreibungen auf Kraftwerke belastet werden. Ferner 
kann die rhenag, da sie keine nennenswerte eigene Stromerzeugung betreibt, beim 
Energieeinkauf die Chancen des Wettbewerbs und der Energiewende in vollem Umfang nutzen. 
Zudem stehen die genehmigten Erlöse im Gasnetz bis 2018 fest. Dies begründet eine hohe 
Planungssicherheit im für die rhenag wichtigen Netzgeschäft. Ferner versprechen auch die 
anderen Unternehmensteile "Beteiligungen" und "Dienstleistungen" stabile Erträge. 
 
Des Weiteren besteht grundsätzlich ein Risiko darin, dass sich nach Ablauf der Zinsbindungen 
für die aufgenommenen Finanzierungsdarlehen die Zinsen erhöhen. Dieses Risiko ist insoweit 
überschaubar, als aufgrund der vorgesehenen hohen Tilgungsraten nach Ablauf der 10-jährigen 
Zinsbindung bereits knapp 70% der Darlehen zurückgezahlt sind. Ein Anstieg des Zinsniveaus 
würde mit einem Anstieg der gesetzlich vorgegebenen Verzinsung des in den Netzen 
gebundenen Kapitals einhergehen und damit zu höheren Umsatzerlösen der rhenag führen. 
 
 
4. Bewertung 
 
Eine Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an der rhenag eröffnet aus energiewirtschaftlicher Sicht 
völlig neue Möglichkeiten. Interessen des Rhein-Sieg-Kreises und seiner Kommunen werden bei 
Entscheidungen berücksichtigt, ebenso wie eine Einbindung bei der Festlegung der strategischen 
Ziele und die Ausrichtung der rhenag auf dem Energie- und Wassermarkt im Rhein-Sieg-Kreis 
erfolgt. 
 
Die Sicherstellung der Energieversorgung ist eine kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge. 
Hierzu werden bedingt durch die Energiewende in zunehmendem Maße dezentrale kleinteilige 
Energiestrukturen wie Photovoltaikanlagen, Biogasanlagen, Windparks, Blockheizkraftwerke etc. 
beitragen. Bei Umsetzung dieser Vor-Ort-Projekte haben ortsnahe Unternehmen wie die rhenag 
einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Der Rhein-Sieg-Kreis hat die Zusage erhalten, dass von der 
rhenag bis 2020 alleine 30 Millionen Euro für regenerative Projekte bereit gestellt werden. Bei der 
Entscheidung über  die Projekte wird der Rhein-Sieg-Kreis eingebunden und kann zusammen mit 
den Städten und Gemeinden darauf einwirken, dass diese örtlichen Energiestrukturen im 
kommunalen Interesse geordnet entstehen. 
Durch die Beteiligung an der rhenag werden die Regionalzentren und Kundencenter der rhenag 
im Rhein-Sieg-Kreis dauerhaft gesichert und das Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum in 
Siegburg wird langfristig gestärkt. Zudem soll der Hauptsitz des Unternehmens von Köln in den 
Rhein-Sieg-Kreis verlegt werden, so dass durch die Beteiligung Arbeitsplätze im Kreis gesichert 
und geschaffen werden. Auch wäre der Rhein-Sieg-Kreis durch die Übernahme der rhenag–
Anteile zukünftig an der Regionalgas Euskirchen (RGE) beteiligt. Die rhenag hält fast 43% an der 
Regionalgas Euskirchen, die das linksrheinische Kreisgebiet mit Energie versorgt. 
 
Erträge aus dem Energiegeschäft im Rhein-Sieg-Kreis kommen künftig nicht mehr ausschließlich 
externen Energieversorgern, sondern den Städten und Gemeinden und damit letztlich auch dem 
Bürger zu Gute. 
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Der Rhein-Sieg-Kreis wird in die Lage versetzt, die Städte und Gemeinden über eine 
beträchtliche Senkung der Kreisumlage nachhaltig zu entlasten. 
 
Die Kreisverwaltung hat auf der Grundlage der Verträge sowie der vorgesehenen Finanzierung 
eine Bewertung des geplanten Anteilserwerbs durch den Rhein-Sieg-Kreis und insbesondere 
auch der o. g. Risiken durch PKF Fasselt Schlage, Duisburg, in Auftrag gegeben; auf den 
Anhang 2 wird verwiesen. 
 
Der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises hat allen Bürgermeistern und der Bürgermeisterin der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Schreiben vom 10.09.2013 weitere ergänzende 
Informationen zukommen lassen (Anhang 3). 
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Wichtige Informationen 

• Unsere Arbeiten wurden in Übereinstimmung mit unserm 
Auftragsschreiben vom 26. Juli 2012 und unseren AAB 
durchgeführt, die auch gegenüber Dritten gelten. 

• Diese Expertise enthält zwangläufig nur einen Teil der 
Informationen, die wir im Rahmen unserer Arbeiten erhalten 
haben und die wir für diese Zwecke als relevant erachten. 
Umfassendere Informationen enthält unsere Berichterstattung 
vom 09.11.2012. 

• Unsere Analysen beruhen auf den uns zur Verfügung gestellten 
Informationen und hängen von deren Richtigkeit und 
Vollständigkeit ab. 

• Die Planung der rhenag und das Finanzierungskonzept des 
RSK beruhen auf Prognosen und Erwartungen. 
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Ergebnisse der Due Diligence 

Aufgabenstellung: Due Diligence der rhenag für die Bereiche: 

• Finanzen: 
Analyse der Vermögens- und Ertragslage, der Cash Flows, der 
Werthaltigkeit des Anlagevermögens und der Netze, Analyse und 
Plausibilisierung der Planungsrechnung sowie des Unternehmens
wertes gem. Gutachten der I-Advise A G vom 21.11.2011 

• Operatives Geschäft: 
Geschäftsmodell, Beteiligungen, Unterstützung bei der Kaufpreisfindung 
durch Verfeinerung und ggf. Erweiterung der indikativen Wertermittlung 

• Steuern: 
Analyse der steuerlichen Situation, Aufdecken besonderer Risiken 

• Recht: 
Analyse der rechtlichen Verhältnisse mit dem Schwerpunkt auf 
Konzessionen, Pacht- und Dienstleistungsverträgen und 
Rechtsstreitigkeiten 

www.pkf-fasselt.de 
PKF FASSELT SCHLAGE 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft 4 



PKF Ergebnisse der Due Diligence 

• Unsere Analysen im Rahmen der Due Diligence 
bestätigen die für die Bewertung wesentlichen Annahmen 
der Planung aus dem Jahr 2011 sowie die Tragfähigkeit 
des Geschäftsmodells. 

• Die Ergebnisse der Due Diligence wurden dem RSK im 
November 2012 vorgestellt. 

• Feststellungen aus der Due Diligence in Bezug auf 
regulierte Netzentgelte im Gasbereich wurden 
weitgehend in der aktuellen Mittelfristplanung der rhenag 
aus dem Jahr 2012 berücksichtigt. 

05.09.2013 
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Angemessenheit des Kaufpreises 

• Auf Basis der Ergebnisse der Due Diligence wurde eine 
Wertbandbreite mittels Ertrags- bzw. DCF-Werten der rhenag 
zum 1.1.2012 ermittelt. 

• Der Jahresüberschuss 2012 sowie die aktuelle 
Mittelfristplanung bis 2015 der rhenag zeigen eine 
Verbesserung der Ist- (Plan 2012: JÜ 25,5 Mio. EUR, Ist 2012: 
JÜ 37,6 Mio. EUR) bzw. Planergebnisse gegenüber der 
Planung aus 2011, die der Unternehmensbewertung der I-
ADVISE A G sowie der Due Diligence zugrunde lag. 

• Auf Basis der Prämissen der Unternehmensbewertung der I-
ADVISE AG, des Geschäftsberichts 2012 und der aktualisierten 
Mittelfristplanung bis 2015 ergibt sich zum 1.1.2013 ein 
Unternehmenswert von 525,7 Mio. EUR bzw. 79,4 Mio. EUR für 
eine Anteil von 15,1 % an der rhenag. 

• Der vereinbarte Kaufpreis von rd. 74,9 Mio. EUR zum 1.1.2013 
liegt damit innerhalb der von uns als plausibel ermittelten 
Wertbandbreite und unterhalb des zuvor genannten Werts. 

www.pkf-fasselt.de 
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Analyse des Finanzierungskonzepts 
Der RSK hat auf Basis indikativer 
Konditionen ein Finanzierungs
konzept zum Erwerb der 
Beteiligung erstellt. 

Wir haben dieses Finanzierungs
konzept nachvoilzogen und 
dessen Tragfähigkeit anhand von 
Sensitivitätsrechnungen 
plausibilisiert. 

Auf Basis der aktuellen Mittelfris
tplanung bis 2015 der rhenag 
(und Fortschreibung der Planung 
mit einem Wachstum von 0,5 % 
nach 2015) ergibt sich neben
stehender Ergebnisverlauf sowie 
der Verlauf von Darlehen und 
Kapitaldienst. 

Die Differenz aus erwartetem 
Dividendenanteil und Zins
aufwand nach Steuern ist 
während der Darlehenslaufzeiten 
positiv. 

Tilgungen sollen aus liquiden 
Mitteln des RSK erbracht 
werden. 

Unter den gesetzten Prämissen 
ist das Finanzierungs-konzept 
plausibel. 

TEUR 

30.000 

Ergebnisprognose Finanzierung 

2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 

i Differenz Dividende . / . Zinsaufwand n.St. Div idendenantei l RSK i Dividende rhenag 

Darlehen und Kapitaldienst 

2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 

• Darlehensvaluta 31.12 i Zinsaufwand Tilgung 
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Sensitivitäten 
• Wir haben die Sensitivitäts-

rechnungen des RSK (Jahres
überschuss 35 Mio., 25 Mio. und 
20 Mio. EUR) nachvollzogen, 
diese sind korrekt ermittelt. 

• Wir haben zusätzliche Sensiti-
vitätsrechnungen vorgenom
men, bei denen wir (1) den 
Jahresüberschuss der rhenag 
ermittelt haben, bei dem die 
Differenz aus erwarteter 
Dividende und Zinsaufwand 
(nach Steuern) fast Null beträgt 
und (2) den Zins nach Ablauf der 
Zinsbindungsfrist um 10 %-
Punkte erhöht. 

• Bei einem Jahresüberschuss der 
rhenag von 7,4 Mio. EUR (-75 %) 
ist die Differenz aus erwarteter 
Dividende und Zinsaufwand 
(nach Steuern) zunächst nahe 
Null. 

• Auch bei einer Zinserhöhung um 
10 %-Punkte nach 10 Jahren 
bleibt die Differenz aus 
erwarteter Dividende und 
Zinsaufwand (nach Steuern) 
positiv, da bereits rd. 67% der 
Darlehensvaluta getilgt sind. 

Ergebnisprognose Jahresüberschuss rhenag 7,4 Mio. EUR 

O D JÜ 

Hill 

2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 

• Differenz Dividende ./. Zinsaufwand n.St. Dividendenanteil RSK 

Ergebnisprognose Zinserhöhung 10 %-Punkte 
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• Differenz Dividende . / . Zinsaufwand n.St. . Dividendenanteil RSK 

• 
2042 
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Chancen und Risiken des Beteiligungserwerbs 
Chancen 

Kommunale Informations- und Einfluss-möglichkeiten 
bzgl. Energieversorgung: 

- Entsendung eines Mitglieds in den Aufsichtsrat der 
rhenag 

- Teilnahme an Konsortialgesprächen vor 
Aufsichtsratssitzungen 

- Strategie-Klausur mit rhenag-Aktionären zur 
Erläuterung und Erzielung von Einvernehmen über die 
strategischen Ziele und die Ausrichtung der rhenag im 
Energie- und Wassermarkt im R S K 

- Option zur Aufstockung der Beteiligung auf 
25,1 % (qualifizierte Sperrminorität) 

Stärkung des rhenag-Dienstleistungsstandortes 
Siegburg, Verlegung des Hauptsitzes in den RSK 

Gestaltung der Energiewende und Wertschöpfung 
durch Investitionen in Netzinfrastruktur und den 
Ausbau von dezentralen EEG-Projekten im RSK 

Stabilisierung und ggf. Steigerung des Werts der 
rhenag durch Konzessionsgewinne im RSK 
verbunden mit der Übernahme von zusätzlichen 
Stromnetzen 

Entlastung der Kommunen durch Senkung der 
Kreisumlage 

Nachhaltige Erträge mit positiver Rendite und Nutzung 
des historisch niedrigen Zinsniveaus 

Risiken 
Wertverlust der Beteiligung durch 
Ergebnisrückgang, z.B. aufgrund 
Energiewende, aber: 

- Belastungen aus Netzausbau im 
Gasbereich wesentlich geringer als bei 
Stromnetzen 

- Keine Alt-Erzeugungsrisiken 

Möglicher Verlust von Gaskonzessionen, 
aber: 

- Kompensation durch angemessenen 
Netzkaufpreis 

- Mögliche Gewinne neuer Konzessionen 
insb. Übertragung von Stromnetzen auf 
Verlangen des RSK bei Zustimmung 
der Städte (vertragliche Vereinbarung) 

Ergebnis- und Liquiditätsbelastung aufgrund 
Kapitaldienst, aber: 

- Vollausschüttungsabrede 

Zinsänderungsrisiko nach Ablauf der 
Zinsbindungsfrist, aber: 

- Tilgungsquote der zur Investition 
aufgenommenen Darlehen dann 
bereits rd. 67 % 

PKF FASSELT SCHLAGE 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft 1 3 
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Sonstiges 

• RWE strebt einen Rückgang der Verschuldung an, dies 
soll auch durch den Verkaufserlös von Unternehmens
teilen erfolgen (vgl. Geschäftsbericht 2012). 

• Der durchschnittliche Fremdkapitalzins von RWE beträgt 
6,3 % (vgl. Geschäftsbericht 2012), die Fremdkapital
kosten sind damit höher und die Gesamtrendite der 
rhenag für RWE geringer als für den RSK. 

• Die Einbindung kommunaler Anteilseigner an eigenen 
Beteiligungen oder die Beteiligung an kommunalen 
Energieversorgungsunternehmen gehört zur 
„Vertriebsstrategie" von RWE, insbesondere im 
Konzessionswettbewerb. 

05.09.2013 
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Ihre Ansprechpartner: 

Franklin Hünger 
Telefon: +49 203 30001 - 277 
Telefax: +49 203 30001 8 - 277 
E-Mail: franklin.huenger@pkf-fasselt.de 

Ralf Niggemeier 
Telefon: +49 203 30001 - 169 
Telefax: +49 203 30001 8 - 169 
E-Mail: ralf.niggemeier@pkf-fasselt.de 
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RHEIN-SIEG-KREIS 
LANDRAT 

An die 
Bürgermeisterin und 
die Bürgermeister 
im Rhein-Sieg-Kreis 

Siegburg, den 10.09.2013 

rhenag Anteilserwerb 

Sehr geehrte Frau Feiden, 
sehi- geehrte Herren, 

im Anschluss an die Dienstbesprechung am 06.09.2013 sind Ihnen umfangreiche Unterlagen 
zum rhenag Anteilserwerb durch den Rhein-Sieg-Kreis mit einer Stellungnahme des 
Wirtschaftsprüfers zur Angemessenheit des Kaufpreises sowie zu Fragen im Rahmen der 
Anschlussfinanzierung nach Ablauf der Zinsfestschreibung noch am Freitagmittag 
zugegangen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf mein Schreiben vom 13.08.2013 
verweisen, mit dem ich Ihnen den Entwurf des Nachtragshaushaltes 2013/2014 des Rhein-
Sieg-Kreises übersandt und die Beteiligung der Städte und Gemeinden gemäß § 55 
Kreisordnung eingeleitet habe. Gemäß § 55 Abs. 1 Kreisordnung erfolgt die Festsetzung der 
Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Dies bedeutet, 
dass sich die Benehmensherstellung zunächst ausschließlich auf die Festsetzung der 
Kreisumlage bezieht, also auf die im Entwurf des Nachtragshaushalts enthaltene 
Umlagesenkung um 0,65 % im Jahr 2014 sowie die entsprechenden Veränderungen der 
Kreisumlage in der Finanzplanung. 

Unabhängig davon steht es den Städten und Gemeinden wie bisher frei, zum 
Haushaltsentwurf insgesamt und dessen Grundlagen und Berechnungen Stellung zu nehmen. 
Im Falle des vorliegenden Nachtragshaushaltes ist dies insofern von Relevanz, da zwischen 
der Realisierung des vorgeschlagenen Erwerbs von Anteilen der Rhenag bzw. den daraus 
resultierenden Dividendenausschüttungen und der vorgeschlagenen Senkung der Kreisumlage 
für die Jahre 2014 ff. ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. 

Wegen der zurzeit stattfindenden öffentlichen Diskussion und in Bezug auf die 
bevorstehenden politischen Beratungen möchte ich Ihnen dazu noch einige Erläuterungen 
geben: 

53721 Siegburg, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, Telefon 0 22 41/13 -21 15 

53705 Siegburg, Postfach 15 51, Telefax 0 22 41/13-3 1 03 

Internet: http://www.rhein-sieg-kreis.de 

E - M a i l , landrat@rhein-sieg-kreis.de 



Wie in der Dienstbesprechung ausführlich erläutert wurde und den zugesandten Unterlagen 
zu entnehmen ist, hat der Kreis drei unterschiedliche Dividendenprognosen, nämlich 
Jahresüberschüsse von 35, 25 oder 20 Mio. € bewertet. Jedes einzelne Szenario zeigt 
deutliche Überschüsse und eröffnet damit für den Rhein-Sieg-Kreis die Möglichkeit einer 
nachhaltigen und nennenswerten Senkung der Kreisumlage. Erst unterhalb eines 
Jahresüberschusses von 7,5 Mio. € wäre eine 15,l%ige Beteiligung an der rhenag nicht mehr 
aus den Erträgen zu finanzieren. 

Der Kreiskämmerer und ich haben uns im Rahmen des Nachtragshaushaltsentwurfs 2013/14 
für eine Dividendenprognose von 35 Mio. € für 2013 entschieden, weil die 
Unternehmensdaten dies nach unserer Einschätzung hergeben, dies den durchschnittlichen 
Jahreserträgen der letzten 10 Jahren entspricht, der Jahresüberschuss 2012 37,5 Mio. € beträgt 
und wir die kreisangehörigen Städte und Gemeinden von Anfang an in dem zu erwartenden 
Umfang entlasten wollen. Falls aufgrund der Stellungnahmen der Städte und Gemeinden bzw. 
der Beratung in den Gremien des Kreistages ein geringerer Jahresüberschuss zugrunde gelegt 
werden sollte, würde die Senkung der Kreisumlage geringer ausfallen. 

Wichtig ist, dass die Erträge aus einer eventuellen rhenag-Beteiligung nach Abzug der Zinsen 
den Städten und Gemeinden zugutekommen, da aufgrund der haushaltsrechtlichen 
Vorschriften die Tilgungsleistungen für die zum Erwerb erforderlichen Kredite bei der 
Umlageberechnung keine Berücksichtigung finden. Der Kreis ist gehalten die Tilgung aus der 
laufenden Liquidität zu begleichen. Dies bedeutet auch, dass dem von Ihnen und Ihren 
Kämmerern bereits mehrfach vorgetragenen Wunsch entsprochen würde, den 
Liquiditätsüberschuss, den der Kreis z. T. über die Kreisumlage erzielt letztlich, zugunsten 
der Städte und Gemeinden einzusetzen. 

Zu rhenag selbst möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Unternehmen in der Region seit 
Jahrzehnten verwurzelt ist und mit einem großen Teil der Städte und Gemeinden im Kreis seit 
vielen Jahren gut zusammenarbeitet. Dasselbe gilt für das Beteiligungsunternehmen 
Regionalversorgung Euskirchen. 70 % bis 80 % der Aktivitäten der rhenag finden im Rhein-
Sieg-Kreis statt. 

Die rhenag hat insbesondere durch den Bau von Gasleitungen einen wesentlichen Anteil an 
der Erschließung des Kreisgebietes mit umweltfreundlicher Energieversorgung vor allem im 
östlichen Kreisgebiet. Sie ist vorrangig Dienstleister und Energieversorger mit Gas und seit 
jüngster Zeit auch in geringerem Umfang mit Strom, Betriebsführerin in den Bereichen Strom 
Gas und Wasser und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und umfassendes Knowhow auf 
diesen Gebieten. Sie berät zahlreiche kleinere und mittlere Stadtwerke zu deren Vorteil. 

Die rhenag verfügt über keine eigenen Kraftwerke, so dass das Unternehmen von den Risiken 
auf dem Strommarkt nicht betroffen ist, die die Energiekonzerne und großen Stadtwerke mit 
eigenen Kraftwerken aufgrund der Entwicklung der Großhandelspreise zu tragen haben. Ein 
Gewinneinbruch wird weder vom Wirtschaftsprüfer noch von der Beteiligungsverwaltung des 
Kreises befürchtet. Im Übrigen kann ich dem Kreiskämmerer und der Leiterin der 
Beteiligungsverwaltung ein sehr gutes Verhandlungsergebnis bestätigen. Soweit irgend 
möglich und zulässig wurde für Risiken Vorsorge getroffen bzw. Garantien zur Werthaltigkeit 
vereinbart. Dass der Kaufpreis im Verhältnis zum erwarteten Ergebnis sehr günstig ist, hat der 
Wirtschaftsprüfer in seinem Schreiben bestätigt. 



Es ist selbstverständlich, dass sich eine Beteiligung des Kreises an der rhenag nicht gegen die 
im Rhein-Sieg-Kreis bestehenden Stadt- bzw. Gemeindewerke richten würde. Im Gegenteil, 
wie die gemeinsame Initiative zur Förderung der Elektromobilität, der sich sämtliche 
regionalen Energieversorger einschließlich kommunaler Stadtwerke angeschlossen haben, 
zeigt, ist die rhenag an einer guten Kooperation in der Region sehr interessiert. 
Diesbezügliche Befürchtungen einzelner Kollegen halte ich daher für unbegründet. Warum 
soll die rhenag mit Kreisbeteiligung den kommunalen Stadtwerken mehr Konkurrenz machen 
als ohne Kreisbeteiligung? 

Ziel ist es, mittelfristig eine kommunale Mehrheit an der rhenag zu erreichen, um damit alle 
Städte und Gemeinden - mit oder ohne eigene Stadtwerke im Interesse einer kommunalen 
Daseinsvorsorge bei der Energieversorgung zu unterstützen, die Klimaschutzkonzepte des 
Kreises sowie der Städte und Gemeinden umzusetzen, auf eine sozial verträgliche 
Preisstruktur hinzuwirken und einen möglichst großen Anteil der Gewinne in der 
kommunalen Familie zu belassen. Die Chance zum Einstieg ist jetzt gegeben. Mit der 
vereinbarten „Putoption" (Rückgaberecht in 5 bzw. 10 Jahren) besteht die begründete 
Erwartung, den Anteil um 10 % auf 25,1 % zu erhöhen, womit sich zusammen mit dem Anteil 
der Rhein-Energie (33,3 %) eine „kommunale Mehrheit" ergeben würde. 

Abschließend darf ich auf die regelmäßig und immer wieder vorgetragenen Forderungen der 
Städte und Gemeinden hinweisen, dass der Kreis sich stets um eine weitere Senkung der 
Kreisumlage bemühen soll. Dies sollte vor allem für Gemeinden von Belang sein, die sich in 
einer Haushaltsnotlage befinden. 

Mit freundlichen Grüßen 

(FrithjofKühn) 
Landrat 



Beschlussvorlage

Amt: Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2013/3204 Anlage Nr.: ______

Datum: 22.08.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und
Energie

12.11.2013 öffentlich

Rat 07.10.2013 öffentlich

Tagesordnung

Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef
(Sieg), die beiliegende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen zu beschließen.

Begründung

Im Bereich der Stadt Hennef wird in folgenden Bezirken, die im beigefügten Ortsplan der Stadt
besonders gekennzeichnet sind, die Öffnung der Verkaufsstellen an Sonntagen in der Zeit von
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr zugelassen:

1. Bezirk Hennef-Zentralort
a) 2. Sonntag vor Ostern anlässlich des gesamtstädtischen Frühlings- und Ostermarktes
b) Sonntag, 15. Juni 2014 anlässlich der gesamtstädtischen Europawoche
c) Sonntag, 21. September 2014 anlässlich des gesamtstädtischen Stadtfestes
d) Sonntag, 30. November 2014 anlässlich des Hennefer Weihnachtsmarktes

2. Bezirk Hennef-Geistingen/Stoßdorf (Kirchspiel Geistingen)
a) 1. Sonntag im Januar anlässlich des Karnevalsmarktes
b) 2. Sonntag vor Ostern anlässlich des gesamtstädtischen Frühlings- und Ostermarktes
c) Sonntag, 15. Juni 2014 anlässlich der gesamtstädtischen Europawoche
d) Sonntag, 21. September 2014 anlässlich des gesamtstädtischen Stadtfestes

Die Öffnung der Verkaufsstellen wird aus Gründen der Wirtschaftsförderung befürwortet.



Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten
(Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 dürfen Verkaufsstellen aus
Anlass von örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich
höchstens 4 Sonn- und Feiertagen bis zu einer Dauer von fünf Stunden geöffnet sein.
Gemäß § 6 Abs. 4 LÖG NRW wird die örtliche Ordnungsbehörde ermächtigt, diese Tage durch
Verordnung freizugeben. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit des
Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. Von der Freigabe der Tage nach Absatz 1 und 4
sind ausgenommen:

1. die stillen Feiertage im Sinne des Feiertagsgesetzes NW,
2. Ostersonntag,
3. Pfingstsonntag,
4. zwei Adventssonntage,
5. der 1. und 2. Weihnachtstag und
6. der 1. Mai, der 3.Oktober und der 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Sonntag

fällt.

Nach § 6 Abs. 4 LÖG sind vor Erlass der Rechtsverordnung zur Freigabe der Tage nach
Absatz 1 die zuständigen Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände und Kirchen,
die jeweilige Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer anzuhören.

Im Rahmen der durchgeführten Anhörungsverfahren wurde lediglich eine Stellungnahme der
Evangelischen Kirchengemeinde Hennef abgegeben.

Gemäß § 6 Abs. 4 LÖG NRW kann die Freigabe auf bestimmte Ortsteile beschränkt werden.

Die Freigabe wird auf den Bezirk Zentralort Hennef (Sieg) mit Warth und auf den Bezirk
Hennef-Geistingen/Stoßdorf (Kirchspiel Geistingen) beschränkt, da die Möglichkeit zur
Festsetzung verkaufsoffener Sonn- und Feiertage für andere Ortsteile gewahrt werden soll.

Hennef (Sieg), den 22.08.2013

Klaus Pipke
Bürgermeister

Anlagen

- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen
-  Antrag der Werbegemeinschaft Hennef
- Ortsplan
- Stellungnahme der Evangelischen Kirchengemeinde Hennef















Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
Liegenschaften

TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2013/0797 Anlage Nr.: ______

Datum: 25.10.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich /
nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie 12.11.2013 öffentlich
Rat 12.11.2013 öffentlich

Tagesordnung

Leitbilder für Hennef - Unsere Stadt positioniert sich für die Zukunft

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie nimmt das vom Verein Stadtmarketing
Hennef e.V. am 14. September 2013 überreichte Ergebnis der Leitbilddiskussion positiv zur
Kenntnis und empfiehlt dem Stadtrat die Thesen zur Leitbilddiskussion in der vorgelegten Form
zu beschließen. Die Leitziele werden veröffentlicht und dienen als Grundsatzbeschluss für die
Gestaltung der zukünftigen Stadtentwicklung.

Begründung

Die Entwicklung von Leitzielen für die Stadt Hennef geht zurück auf einen Antrag CDU im
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus der Stadt Hennef. Folgende  Prozessschritte bei der
Entwicklung der Leitziele sind der heutigen Beschlussvorlage vorangegangen:

 Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung am 17.11.2010, Kernthesen eines Leitbildes
zu erarbeiten und zur Diskussion zu stellen.

 Die Kernthesen wurden dem Ausschuss zur Sitzung am 12.04.2011 vorlegt.
 Die Verwaltung passte anschließend die Thesen an die Diskussionsergebnisse an und

übergab sie dem Verein Stadtmarketing Hennef e.V. zur weiteren Beratung.
 Der Verein Stadtmarketing veranstaltete am 5. Juni 2012 ein Leitbild-Forum und bildete

Arbeitsgruppen, die sich mit einzelnen Aspekten des Leitbildes befassten.
 Die Arbeitsgruppen des Stadtmarketing-Vereins tagten selbstorganisiert bis in den

Herbst/Winter 2012/13.
 An zwei Foren-Abenden berichteten die Arbeitsgruppen am 15.11.2012 und am

19.2.2013 über ihre Ergebnisse und übergaben diese dem Forum.



 Der Stadtmarketing-Verein erarbeitete daraus die vom Ausschuss gewünschten „Ideen
für konkret Ziele und denkbare Projekte“ und übergab diese am 14. September im
Rahmen des Stadtfestes offiziell an den Bürgermeister.

 Alle mit dem Verfahren zusammenhängende Aktionen finden Sie unter :
http://leitbildhennef.wordpress.com/

Hennef (Sieg), den 25.10.2013

Klaus Barth
Vorstand

http://leitbildhennef.wordpress.com/




























Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
Liegenschaften

TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2013/3294 Anlage Nr.: ______

Datum: 30.10.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und
Energie

12.11.2013 öffentlich

Tagesordnung

Antrag der SPD Fraktion vom 23.09.2013, Einrichtung eines Leihfahrrad-Systems in Hennef

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, ein realisierbares Modell für Leihfahrräder am Bahnhof Hennef
zu entwickeln und das Ergebnis im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie zur
Abstimmung zu geben.

Begründung

Auf den beigefügten Antrag der SPD-Fraktion vom 23.9.2013 wird verwiesen. Inzwischen
wurde schon Kontakt mit der DBrent aufgenommen mit dem Ziel das System „Call a bike“ in
Hennef zu installieren.

Hennef (Sieg), den 30.10.2013

Klaus Barth
Vorstand







Mitteilung

Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: M/2013/0796 Anlage Nr.: ______

Datum: 24.10.2013

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und
Energie

12.11.2013 öffentlich

Tagesordnung

Neue Nutzung für das Bürgerhaus Allner

Mitteilungstext

Seit Februar 2012 war die Gastronomie im Bürgerhaus Allner geschlossen. Durch die
Beendigung des Pachtverhältnisses mit dem Gastwirtsehepaar war es dem Heimat- und
Verschönerungsvereins Allner e.V. nicht mehr möglich, die bestehenden Kreditverpflichtungen
zu bedienen. Mit Beschluss vom 28.06.2012 hat der Ausschuss der Übernahme des
Bürgerhauses durch die Stadt zugestimmt.

Nach längerer Suche hat die Stadt zum 01.09.2013 einen neuen Pächter gefunden. Der
Pachtvertrag mit Herrn Xuan Jin und seinem Cousin Herrn Chao Peng ist am 10.07.2013 für 5
Jahre abgeschlossen worden. Am 21.09.2013 hat das China Restaurant „Asien Perle“ offiziell
eröffnet. Täglich gibt es ein Mittags- und Abendbuffet, zudem ausgewählte asiatische Gerichte.
Auch ist es möglich an der Theke ein gepflegtes Kölsch oder Pils zu trinken. Die Gastronomie
wird als Familienbetrieb geführt.

Für die Vereine, den Männergesangsverein Allner, den Seniorenclub 90 und den Heimat- und
Verschönerungsverein Allner, steht in Absprache mit dem Pächter der rechte Raum (kleiner
Saal) neben dem Eingang für Vereinsnutzungen zur Verfügung. Die genauen
Nutzungsbedingungen müssen die Vereine mit dem Pächter abstimmen.

Der große Saal, der ursprünglich aus Gründen der Zweckbindung als öffentliche
Begegnungsstätte nicht verpachtet werden durfte, sondern der öffentlichen Nutzung zur
Verfügung gestellt werden musste, konnte, nachdem zwischenzeitlich die Zweckbindungszeit
für die damals zur Errichtung des Bürgerhauses gewährten Fördermittel ausgelaufen ist,
mitverpachtet werden. Er bildet jetzt das Herzstück des Restaurants, wo auch das große Buffet
zu finden ist.

Hennef (Sieg), den 25.10.2013

Klaus Pipke



Bürgermeister
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